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 Allgemeinverfügung zur Anordnung von Be-
schränkungen für eine am 14.02.2022 in Coburg 

geplante, nicht angemeldete öffentliche Ver-
sammlung ohne Veranstalter/ Versammlungs-
leiter in Form eines Demonstrationszuges zum 

Protest gegen die Corona- Maßnahmen und/oder 
Covid19-Schutzimpfungen aufgrund anonymer 

Aufrufe in den sozialen Medien

Die Stadt Coburg erlässt gem. Art. 15 Abs. 1 BayVersG 
i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 der 15. BayIfSMV und Art. 35 
Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung:

1.	 Die am 14.02.2022 im in der Anlage gekennzeich-
neten Bereich der Coburger Innenstadt zwischen 
17:00 Uhr und 20:00 Uhr geplante unangemeldete 
Versammlung wird von folgenden Auflagen abhän-
gig gemacht:

1.1.	FFP2-Maskenpflicht
	 Die Versammlungsteilnehmer sind während der 

Versammlung durchgängig zum Tragen einer 
FFP2-Maske verpflichtet. 

	 Die Maske darf lediglich zu Identifikationszwecken, 
zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehin-
derung sowie bei zwingenden Gründen (z.B. für 
Redebeiträge im Rahmen der Ausübung des Ver-
sammlungsrechts) abgenommen werden.

	 Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag sowie Personen, die glaub-
haft machen können, dass ihnen das Tragen einer 
Maske aufgrund einer Behinderung oder aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzu-
mutbar ist. 

	 Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten 
und 16. Geburtstag 	 müssen lediglich eine medi-
zinische Maske tragen.

	 Personen, die sich auf eine Befreiung von der Mas-
kenpflicht berufen, haben sich unmittelbar mit Ver-
sammlungsbeginn bei der Polizei zu melden und 
ihre Befreiung insbesondere durch Vorlage eines 

schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original, das 
den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und 
konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthal-
ten 	muss, sowie eines Lichtbildausweises glaubhaft 
zu machen.

1.2.	Beschränkung der Kundgebungsmittel
	 Zugelassen sind Transparente, Plakate und 

Fahnen, die höchstens an Holz-, nicht an Metall-
stangen befestigt sein dürfen. Der Kantholzquer-
schnitt darf 2 cm nicht übersteigen, die gesamte 
Stocklänge darf 2 m nicht übersteigen. Flyer und 
Informationsmaterial dürfen ausschließlich zum Mit-
nehmen ausgelegt werden.

	 Nicht zugelassen:
	 Das seitliche Halten oder Mitführen von Trans-

parenten ist nicht gestattet.
	 Seile oder Schnüre dürfen nicht mitgeführt wer-

den. 

1.3.	Verbot von Glasflaschen und Blechdosen
	 Während der gesamten Versammlung dürfen die 

Teilnehmer keine Glasflaschen oder Blechdosen mit 
sich führen.

1.4.	Verbot von Stahlkappenschuhen 
	 Die Teilnehmer der Versammlung dürfen keine 

Stahlkappenschuhe tragen.

1.5.	Mitführen von Tieren
	 Gefährliche Tiere, insbesondere Hunde, dürfen 

nicht mitgeführt werden.

2.	 Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage ihrer Be-
kanntmachung in Kraft und ist gültig bis zum 

	 15.02.2022.

Gründe:
I.

Mindestens seit dem 13.12.2021 finden wöchentlich wie-
derkehrend am jeweiligen Montag sowie am 06.01.2022 
unangemeldete, zunächst stationäre, Versammlungen im 
Zeitraum von ca. 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr auf dem Markt-
platz in Coburg statt. Diese Versammlungen werden über 
soziale Netzwerke wie Telegram als „Spaziergänge“ or-
ganisiert und beworben. Ihr Zweck ist es gegen die ak-
tuellen Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht 
zu protestieren. Bei keiner der Versammlungen hat sich 
bisher ein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben.

Die Teilnehmerzahl stieg von anfangs ca. 200 Teilneh-
mern am 13.12.2021 auf bis zu 700 Teilnehmer an. An der 
Versammlung am 07.02.2022 nahmen ca. 450-500 sog. 
Spaziergänger teil. Am 10.01.2022 wurde eine polizeili-
che Durchsage mit dem Versuch versammlungsrechtli-
che Beschränkungen zu verkünden, durch Versamm-
lungsteilnehmer lautstark gestört. Am 07.02.2022 wurde 
die entsprechende polizeiliche Durchsage nicht gestört. 
Am 24.01.2022 kam es zu verbalen Auseinandersetzun-
gen zwischen den Spaziergängern und den Teilnehmern 
an einer Gegendemonstration aus dem linken Spektrum.

Seit dem 03.01.2022 fanden die Versammlungen nicht 
mehr ausschließlich stationär statt, sondern bewegten 
sich in Form eines Aufzugs durch die Coburger Innen-
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stadt. Dabei wurden sowohl Fußgängerwege als auch 
öffentliche Straßen genutzt, wobei es stellenweise zu 
Behinderungen des Verkehrs kam. Der für Versamm-
lungen unter freiem Himmel zwischen den Teilnehmern 
geltende Mindestabstand von 1,5 m wurde bei allen 
bisherigen Versammlung überwiegend nicht beachtet. 
Insbesondere in Engstellen ist eine Einhaltung des Min-
destabstands aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht 
möglich. Die durch Allgemeinverfügung vom 19.01.22 
angeordnete Maskenpflicht wurde in der  Versammlung 
am 24.01.2022 nur sehr vereinzelt eingehalten. Am 
31.01.2022 wurde die durch Allgemeinverfügung an-
geordnete Maskenpflicht erneut nur von einem kleinen 
Teil der Teilnehmer beachtet. Gegen 56 Personen wurde 
daraufhin ein Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen 
die Maskenpflicht eingeleitet. Am 07.02.2022 wurde die 
Maskenpflicht überwiegend beachtet. 

Es ist damit zu rechnen, dass diese Versammlungen 
weiterhin jeden Montag durchgeführt werden.

Aufgrund der obigen Ausführungen hält es die Stadt 
Coburg für erforderlich für die am 14.02.2022 geplante 
Versammlung, Anordnungen nach Art. 15 Abs. 1 Bay-
VersG in Form einer Allgemeinverfügung zu erlassen.

II.

1.	 Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Stadt 
Coburg ergibt sich aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 Bay-
VersG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG).

2.	 Die Vorgaben für die Durchführung öffentlicher 
Versammlungen unter freiem Himmel in den Zeiten 
der Corona-Pandemie werden durch § 9 Abs. 1 der 
15. BaylfSMV festgelegt. Zwischen allen Teilneh-
mern muss ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt 
werden (§ 9 Abs. 1 Satz 1 der 15. BaylfSMV). Die 
zuständigen Behörden haben, soweit dies erfor-
derlich ist, durch entsprechende Beschränkungen 
nach Art. 15 BayVersG sicherzustellen, dass die 
von der Versammlung ausgehenden lnfektionsge-
fahren auch im Übrigen auf ein infektionsschutz-
rechtlich vertretbares Maß beschränkt bleiben (§ 9 
Abs. 1 Satz 2 der 15. BaylfSMV). 

	 Nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zustän-
dige Behörde eine Versammlung durch Auflagen 
beschränken, wenn nach den zum Zeitpunkt des 
Bescheiderlasses erkennbaren Umständen die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar ge-
fährdet ist. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. 

	 Der Begriff der „öffentlichen Sicherheit“ umfasst 
den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Ge-
sundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermö-
gen des Einzelnen sowie die Unverletzlichkeit der 
Rechtsordnung, der Bestands- und Funktionsfä-
higkeit des Staates und seiner Einrichtungen sowie 
seiner verfassungsmäßigen Ordnung.

	 Unter „öffentlicher Ordnung“ wird die Gesamtheit 
der ungeschriebenen Regeln verstanden, deren 
Befolgung nach den jeweils herrschenden sozia-
len und ethischen Anschauungen als unerlässliche 
Voraussetzung eines geordneten menschlichen 
Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Ge-
bietes angesehen wird. 

	 Unmittelbar gefährdet ist die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, wenn deren Verletzung fast mit Ge-
wissheit zu erwarten ist.

	 Die derzeitigen, durch die Corona-Pandemie be-
dingten Infektionsgefahren, können eine solche 

Gefahr darstellen, weshalb auch unter diesem 
Gesichtspunkt Maßnahmen von der zuständigen 
Behörde getroffen werden können (vgl. BayVGH, 
Beschluss v. 30.05.2020 -10 CE 20.1291).

	 Die 7-Tages-lnzidenz in der Stadt Coburg steigt 
weiter stark an und liegt bei 1.189,9 (Stand 
09.02.2022).

	 Aus der Begründung der Änderung zur 15. BayIfS-
MV vom 08.02.2022 geht unter anderem hervor. 

	 „Die 7-Tage-Hospitalisierungsrate als Maßstab für die 
Krankheitsschwere ist in etwa auf dem Niveau der Vor-
woche. Am 8. Februar 2022 wurden nach den Daten 
des LGL innerhalb der letzten sieben Tage 701 hos-
pitalisierte Fälle registriert, was einer 7-Tage-Hospi-
talisierungsinzidenz von 5,33 entspricht https://www.
lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektions-
krankheiten_a_z/coronavirus/ karte_coronavirus/
index.htm#inzidenzgeimpft). Eine Woche zuvor, am 
1. Februar 2022, waren es 704 hospitalisierte Fälle in-
nerhalb der letzten sieben Tage (7-Tage-Hospitalisie-
rungsinzidenz von 5,36).

	 Die oben genannte Hospitalisierungsinzidenz ist ak-
tuell jedoch nicht hinreichend valide, weil es aufgrund 
der sehr hohen Infektionszahlen zu erheblichen Melde-
verzügen der Gesundheitsämter kommt. Das RKI weist 
deshalb eine adjustierte 7-Tage-Hospitalisierungsinzi-
denz aus, die den zeitlichen Verzug der Meldungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz korrigiert (https://
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coron-
avirus/Daten/Fallzahlen_Inzidenz_aktualisiert.html;j-
sessionid=800C9202B8C591748688663E3FB46A7D.
internet052?nn=13490888). Danach betrug die adjus-
tierte 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Bayern am 
5. Februar 2022 10,77 und lag damit beinahe doppelt 
so hoch wie die tagesaktuell am 5. Februar 2022 vom 
RKI für Bayern berichtete 7-Tage-Hospitalisierungsin-
zidenz von 5,72 (https://www.rki.de/DE/Content/InfA-
Z/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_
Tab.html.)

	
	 Seit dem 15. Januar 2022 liegt die adjustierte 7-Ta-

ge-Hospitalisierungsinzidenz wieder über dem vom 
RKI im Papier zur ControlCOVID-Strategie für die 
Stufe Rot empfohlenen Grenzwert von 5 (https://www.
rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Downloads/control-covid-2021-09-22.pdf?__blob=pu-
blicationFile).

	 Die Auswirkungen der neuen Virusvariante Omikron 
auf die Intensivbettenbelegung mit COVID-19-Pati-
enten bleiben gleichwohl abzuwarten, auch wenn ak-
tuellen Erkenntnissen zufolge die Omikron-Variante 
seltener zu schweren Krankheitsverläufen führt als die 
Delta-Variante. Wie prognostiziert, zeigt sich aktuell 
ein rascher und erheblicher Anstieg der Infektionszah-
len, der Experten zufolge den „Vorteil“ der leichteren 
Krankheitsverläufe für die Intensivbettenbelegung zu-
mindest teilweise kompensieren und zudem zu einer 
starken Beanspruchung der Normalpflegestationen 
führen kann. Das Europäische Zentrum für die Präven-
tion und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) schätzt 
die Gefahr der Verbreitung der SARS-CoV-2-VoC 
Omikron als „sehr hoch“ ein und mahnt die kurzfristige 
Ergreifung weiterer Schutzmaßnahmen zur Verhinde-
rung einer Überlastung der Gesundheitssysteme an.

	 (…)
	 Seit dem 16. Januar 2022 ist bei zunächst leichten 

Schwankungen in den Tagesverläufen allerdings wie-
der ein inzwischen deutlicher Anstieg der Zahl stati-
onär behandelter COVID-19-Patienten insgesamt zu 
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beobachten. Im Bereich der Intensivbetten hingegen 
ist in Anbetracht der seit dem 24. Januar 2022 schwan-
kenden Entwicklung noch kein klarer Trend erkennbar. 
Aktuell werden bayernweit 3.057 Patienten, bei denen 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, 
stationär behandelt (Meldungen der Krankenhäuser 
in IVENA vom 8. Februar 2022). Damit hat sich die 
Anzahl der mit COVID-19-Patienten belegten Kran-
kenhausbetten seit dem 16. Januar 2022 beinahe ver-
doppelt. 332 COVID-19-Fälle werden derzeit intensiv-
medizinisch behandelt (Meldungen der Krankenhäuser 
im DIVI-Intensivregister vom 8. Februar 2022).

	 Nach wie vor besteht eine insgesamt hohe Inanspruch-
nahme der Intensivkapazitäten. 

	 Angesichts des nach wie vor vergleichsweise ho-
hen Niveaus der Intensivbettenbelegung insgesamt 
(COVID-19- und Non-COVID-19-Patienten) und der 
in den letzten Tagen festzustellenden deutlichen Zu-
nahme der COVID-19-Patienten auf Normalstationen 
ist die aktuelle Entwicklung der Hospitalisierung von 
COVID-19-Patienten auch weiterhin aufmerksam zu 
beobachten, um bei erneut drohender Überlastung der 
Kliniken wieder rechtzeitig gegensteuern zu können.“

	 Der starke Anstieg der 7-Tages-Inzidenz in Coburg 
(über 20% binnen einer Woche) lässt entsprechen-
de Auswirkungen auch auf die Bettenauslastung 
in den Krankenhäusern der Region insbesondere 
auch der Intensivbettenauslastung befürchten, die 
sich im Klinikum Coburg zuletzt etwas beruhigt 
hatte. Stand 09.02.2022 liegt die Akut-Intensiv-
bettenauslastung im Leitstellenbereich bei 79,17 
%. Laut dem aktuellen Bericht des Ärztlichen Lei-
ters Krankenhauskoordinierung in der Führungs-
gruppe Katastrophenschutz am 08.02.2022 ist die 
Lage in den Krankenhäusern der Region unver-
ändert kritisch zu beurteilen. Vor allem aufgrund 
des engen Personalstandes müssen viele Betten 
im Normalpflegebereich gesperrt werden, sodass 
kaum Spielraum für Neuaufnahmen besteht.  Für 
eine abschließende Bewertung der Schwere der 
Erkrankungen durch die OmikronVariante insbe-
sondere bei der älteren Bevölkerung, ist die Daten-
lage aber laut Robert-Koch-Institut weiterhin nicht 
ausreichend.

	 Das Robert Koch-Institut (aktueller wöchentlicher 
Lagebericht vom 03.02.2022) schätzt die Gefähr-
dung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevöl-
kerung in Deutschland unverändert als insgesamt 
sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das Auftreten 
und die rasante Verbreitung der Omikron-Varian-
te, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand (aus 
anderen Ländern) deutlich schneller und effektiver 
verbreitet als die bisherigen Virusvarianten. Das 
belegt der starke Anstieg der Zahl der Infektions-
fälle, der im weiteren Verlauf zu einer schnellen 
Überlastung des Gesundheitssystems und ggf. 
weiterer Versorgungsbereiche führen kann. Die 
Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Un-
geimpften als sehr hoch, für die Gruppen der Ge-
nesenen und Geimpften mit Grundimmunisierung 
(zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe 
der Geimpften mit Auffrischimpfung (dreimalige 
Impfung) als moderat eingeschätzt. 

	 Aufgrund der Pandemielage stellte das Bayerische 
Staatsministerium des Innern, für Sport und In-
tegration mit Bekanntmachung vom 10.11.2021 
(BayMBI. 2021 Nr. 790) ab 11.11.2021 das Vorlie-
gen einer Katastrophe im Freistaat Bayern gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Katastro-
phenschutzgesetzes (BayKSG) fest. 

	 Das Recht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG 
ist mit dem Ziel des Infektionsschutzes und des 
Schutzes von Leib und Leben aus Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 GG abzuwägen. Das Spannungsfeld zwischen 
dem hohen Wert des Versammlungsrechts und 
dem Schutz von Leben und körperlicher Unver-
sehrtheit ist, auch und insbesondere während der 
Corona-Pandemie, sehr sensibel. Das Grundrecht 
auf Versammlungsfreiheit hat in einer Demokratie 
zweifelsohne einen hohen Stellenwert. Die Gren-
zen sind allerdings dort zu ziehen, wo andere, d. h. 
deren gleichfalls verfassungsrechtlich normiertes 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
gefährdet wird und damit nicht vorhersehbare epi-
demiologische Folgen von Versammlungen in die-
ser Größenordnung staatliche Schutzpflichten zu-
gunsten Dritter auslösen. Nicht nur in der Gruppe 
der Versammlungsteilnehmenden, sondern auch 
bei Passanten oder eingesetzten Polizeibeamten 
gibt es Personen, die ein hohes Risiko für einen 
schweren oder gar tödlichen Verlauf der Erkran-
kung haben. All dies gilt unter dem Eindruck der 
nunmehr vorherrschenden Mutationen im Hinblick 
auf den stark exponentiellen Verlauf, die explosi-
onsartige Verbreitung und dadurch erhöhtem In-
fektionsrisiko.

2.1.	 Die Anordnung einer FFP2-Maskenpflicht ist ge-
eignet, um die sonst durch das Unterschreiten der 
Mindestabstände zwischen den Versammlungsteil-
nehmern, den Polizeibeamten und unbeteiligten 
Passanten drohenden Infektionsgefahren zu redu-
zieren und weitere Infektionen zu verhindern.

	 Mit Stellungnahme vom 14.01.2022 teilte das Ge-
sundheitsamt Coburg mit, dass das Tragen von 
FFP2- Masken, insbesondere vor dem Hintergrund 
einer noch leichteren Verbreitung der Omikron-Va-
riante, bei einer Unterschreitung der Mindestab-
stände für erforderlich gehalten wird.

	 Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts ist 
der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 die 
respiratorische Aufnahme virushaltiger Partikel, 
die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und 
Niesen entstehen. Grundsätzlich ist die Wahr-
scheinlichkeit einer Exposition gegenüber infekti-
ösen Partikeln jeglicher Größe im Umkreis von 1-2 
m um eine infektiöse Person herum erhöht. Eine 
Maske kann das Risiko einer Übertragung durch 
Partikel jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld 
um eine infizierte Person reduzieren.

	 Das Infektionsrisiko durch virushaltige Partikel ist 
bei den beschriebenen Versammlungen besonders 
hoch, da eine hohe Zahl von mehreren hundert 
Teilnehmern auf engem Raum aufeinandertrifft 
und überwiegend keine Mindestabstände einge-
halten werden. Insbesondere in den von der Ver-
sammlung in der Vergangenheit passierten engen 
Gassen und Passagen, wie z.B. die Einfahrt zum 
Gemüsemarkt ist es nicht möglich den Mindestab-
stand einzuhalten.

	 Die Anordnung der FFP2-Maskenpflicht ist auch 
erforderlich. Aufgrund der genannten hohen Zahl 
von Teilnehmern, und der bisherigen Erfahrungen 
hinsichtlich der Nichteinhaltung der Mindestab-
stände bei den vergangenen Versammlungen be-
steht die konkrete Gefahr, dass Mindestabstände 
auch im Rahmen der Versammlung am 14.02.2022 
nicht eingehalten werden bzw. aufgrund der örtli-
chen Verhältnisse nicht eingehalten werden kön-
nen.

	 Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich. Insbeson-
dere ist es weiterhin möglich Demonstrationszü-
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ge in der bisherigen Form durchzuführen. Weitere 
Anordnungen, die geeignet wären die Infektions-
gefahren zu reduzieren, wie etwa die Anordnung 
einer stationären Durchführung, einer Beschrän-
kung des Versammlungsortes oder eine Unter-
sagung der Versammlung würden deutlich tiefer 
in die Versammlungsfreiheit eingreifen, als die 
Anordnung der Verpflichtung zum Tragen einer 
FFP2-Maske.

	 Die Maßnahme ist auch verhältnismäßig. Die hohe 
Bedeutung des Grundrechts auf Versammlungs-
freiheit für die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung wurde angemessen berücksichtigt. 

	 Das öffentliche Interesse an der Verhinderung 
von weiteren Infektionen und damit dem Schutz 
von Leben und Gesundheit der Teilnehmer, sowie 
der eingesetzten Polizeibeamten und Passanten 
überwiegt aber letztendlich gegenüber dem Inte-
resse der Versammlungsteilnehmer an einer un-
beschränkten Durchführung der Versammlung, zu-
mal weiterhin die Möglichkeit besteht ihr Anliegen 
angemessen vorzutragen und in der Anordnung 
Ausnahmen von der FFP2-Maskenpflicht vorgese-
hen sind. 

	 Zudem gibt es Personen in der Gruppe der Ver-
sammlungsteilnehmer, die ein hohes Risiko für 
einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf der 
Erkrankung haben. Dies gilt in besonderem Maße 
für die Gruppe der Ungeimpften, die einen großen 
Anteil der Teilnehmer an Versammlungen, die sich 
gegen eine Impflicht und die Corona-Beschränkun-
gen richten, stellen. Die Gefahr eines schwereren 
Krankheitsverlaufes und aufgrund einer Infektion 
in ein Krankenhaus aufgenommen und intensivme-
dizinisch behandelt werden zu müssen, ist für sie 
besonders hoch. 

	 Aufgrund der aktuellen hohen Inzidenz der Stadt 
Coburg, der hohen Belastung des Gesundheits-
systems und der sich stark verbreitenden Omik-
ron-Variante ist die Anordnung damit auch unter 
Berücksichtigung des hohen Gutes der Versamm-
lungsfreiheit verhältnismäßig.

2.2.	Seitentransparente bergen die Gefahr, dass aus 
einem Aufzug heraus unerkannt Straftaten (z. B. 
das Werfen von Gegenständen nach Passanten 
oder Polizeibeamten) vorbereitet und begangen 
werden. Als Barriere erschweren oder verhindern 
sie in solchen Fällen auch die sofortige polizeiliche 
Festnahme dieser Straftäter und dürfen deshalb 
nicht geführt werden. 

	 Das Demonstrationsanliegen selbst wird durch 
dieses Verbot nicht beeinträchtigt.

2.3.	Eine Gefahr droht von verbotenen Seilen oder 
Schnüren. Diese verhindern ein Eindringen der Po-
lizeikräfte in die Versammlung im Fall unabwend-
barer Sofortmaßnahmen (z. B. Festnahmen). Sie 
können zur Stolperfalle für eingesetzte Beamte 
werden oder auch dazu verwendet werden, Poli-
zeibeamte in die Menge zu ziehen. Schließlich kön-
nen sie auch quer zu Fahrbahnen problemlos zwe-
ckentfremdet werden als Fahrzeugsperre (z. B. für 
polizeiliche Einsatzfahrzeuge und Motorräder). Das 
Demonstrationsanliegen selbst wird durch dieses 
Verbot nicht beeinträchtigt. 

2.4.	Das Verbot des Mitführens von Glasflaschen und 
Blechdosen ist erforderlich, um der erheblichen 
Verletzungs-, im Extremfall sogar Lebensgefahr, 
entgegenzuwirken, der Polizeibeamte ebenso wie 
Passanten oder eventuelle Gegendemonstranten 

bei einer spontanen Zweckentfremdung der Fla-
schen und Dosen als Wurfgeschosse ausgesetzt 
sind. So kam es in Coburg bei einer Demonstration 
am 30.05.2009 in der Herrngasse zu Glasflaschen-
würfen gegen einen Polizeibeamten sowie in die 
Zuschauermenge und gegen eine Fensterscheibe. 
Eine tiefe Schnittwunde im Gesicht des Beamten 
musste im Krankenhaus ambulant versorgt wer-
den. Das Verbot ist angemessen und beeinträch-
tigt die Versammlungsteilnehmer nicht in der Aus-
übung ihres Demonstrationsrechts.

2.5.	Dies gilt ebenso für das gleichermaßen erforder-
liche und angemessene Verbot des Tragens von 
Stahlkappenschuhen. Diese haben bei Fußtrit-
ten eine ähnliche Wirkung wie ein Schlagring bei 
Faustschlägen und bergen deshalb eine erhebliche 
Verletzungsgefahr bei Auseinandersetzungen.

	
2.6.	Das Verbot des Mitführens von Hunden und ge-

fährlichen Tieren ist ebenfalls angemessen und 
erforderlich: Da es sich um kein hunde- oder 
haustierrelevantes Kundgebungsthema handelt, 
ist das Mitführen von Hunden im vorliegenden Fall 
nicht vom Selbstbestimmungsrecht der Versamm-
lungsteilnehmer erfasst. Umgekehrt können Hun-
de, insbesondere in für sie neuen, reizauslösenden 
Situationen (hier: zwangsweiser Kontakt mit frem-
den Menschen und ggf. anderen Hunden) erhebli-
che Sicherheitsstörungen und Lärmbelästigungen 
verursachen. 

3.	 Nach den unter 2. erläuterten Maßstäben liegen 
hier die Voraussetzungen für den Erlass aller oben 
unter Nr. 1.1 bis 1.5 genannten Auflagen vor. Die 
in diesem Bescheid getroffenen Auflagen entspre-
chen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie 
sind angemessen und erforderlich, um einen stö-
rungsfreien Ablauf der Demonstration in Coburg 
sicherzustellen und die Verbreitung der Infektions-
krankheit zu verhindern. 

	
4.	 Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der 

öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Ver-
waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der orts-
üblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben. Um 
ein weiteres Ansteigen der lnfektionszahlen zu 
verhindern und den oben beschriebenen sons-
tigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung wirksam zu begegnen, wurde von der 
Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 
Gebrauch gemacht und ein früheres Bekanntgabe-
datum gewählt.

Hinweise:

1.	 Bei Versammlungen im Sinne des Art. 8 des 
Grundgesetzes unter freiem Himmel muss 
zwischen allen Teilnehmern ein Mindestab-
stand von 1,5 m gewahrt werden. (§ 9 Abs. 1 
Satz 1 der 15. BaylfSMV).

2.	 Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 9 Abs. 
1 Satz 1 der 15. BaylfSMV an einer Versammlung 
teilnimmt, vgl. § 17 Abs. 1 Nr. 7 der 15. BaylfSMV. 

3.	 Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt 
werden, wer den vollziehbaren Anordnungen aus 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, vgl. 
Art. 21 Abs. 1 Nr. 6 BayVersG.

4.	 Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sie sofort zu verlassen (Art. 5 Abs. 2 Bay-
VersG).

5.	 Niemand darf bei öffentlichen Versammlungen 
oder Aufzügen Waffen oder ähnliche Gegenstän-
de, die ihrer Art nach Verletzung von Personen 
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oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und 
bestimmt sind, mit sich führen, ohne dazu behörd-
lich ermächtigt zu sein. Ebenso ist es verboten, 
ohne behördliche Ermächtigung Waffen oder die 
in Satz 1 genannten Gegenstände auf dem Weg 
zu öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen mit 
sich führen, zu derartigen Veranstaltungen hinzu-
schaffen oder sie zur Verwendung bei derartigen 
Veranstaltungen bereitzuhalten oder zu verteilen 
(Art. 6 BayVersG).

6.	 Es ist verboten, bei öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel oder bei Aufzügen Schutzwaf-
fen oder Gegenstände mit sich zu führen, die als 
Schutzwaffen geeignet und dazu bestimmt sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Ho-
heitsbefugnissen abzuwehren, mit sich zu führen 
(Art. 16 Abs. 1 BayVersG).

7.	 Es ist verboten, Uniformteile, Uniformen oder 
gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer 
gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen, 
sofern damit eine einschüchternde Wirkung ver-
bunden ist (Art. 7 Abs.1 BayVersG).

8.	 Polizeibeamten ist ein angemessener Platz einzu-
räumen (Art. 4 Abs. 3 Nr.1 BayVersG).

9.	 Es ist auch verboten, an der Versammlung in einer 
Aufmachung teilzunehmen (oder vor oder während 
der Versammlung eine solche Aufmachung mit sich 
zu führen), die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität 
zu verhindern (Art. 16 BayVersG).

10.	 Das BayVersG enthält weitere Straf- und Bußgeld-
vorschriften (Art. 20 bis 22 BayVersG).

11.	 Klagen gegen diesen Bescheid haben keine auf-
schiebende Wirkung (Art. 25 BayVersG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
in 95444 Bayreuth 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21,
95422 Bayreuth, 

	 Hausanschrift: Friedrichstraße 16,
95444 Bayreuth.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrif-
tersatz zugelassenen Form möglich. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Stadt Coburg (www.coburg.de/zugangseroeff-

nung) bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.

Sofern kein Fall des §  188 VwGO vorliegt, wird kraft 
Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

I. A.

Volker Backert
Verw.-Amtsrat

Anlage: 
1 Plan mit markiertem Versammlungsbereich
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